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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen des 

gemeinsamen Meldeverfahrens am 04./05.06.2014 

5. Änderung der Anlage 9.4 des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Melde-

verfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 

hier: Anpassung der Fehlerprüfung im Datenbaustein Anschrift (DBAN) zur Berücksichtigung 

von thailändischen Adressen 

________________________________________________________________________ 

In Thailand beginnt die Anschrift immer mit der Hausnummer und nachfolgendem Straßen-

namen. Deshalb ist die Hausnummer bei thailändischen Adressen vor dem Straßennamen in 

das Feld „STRASSE“ (Stellen 052 – 084) im DBAN einzutragen.  

Es gibt Hausnummern in Thailand, die nach einer Ziffernfolge einen Schrägstrich enthalten. 

Die Fehlerprüfung DBAN162, die bisher bei Auslandsanschriften eine auf Stelle 1 beginnen-

de Ziffernfolge einen Buchstaben, einen Punkt, ein Leerzeichen, einen Bindestrich oder ein 

Komma als Folgezeichen zulässt, wird daher wie folgt geändert: 

Fehlerprüfung DBAN162 

Eine auf Stelle 1 beginnende Ziffernfolge muss von einem Buchstaben, einem Punkt, ein 

Leerzeichen oder einem Bindestrich gefolgt sein. Bei Auslandsanschriften ist auch ein Kom-

ma oder ein Schrägstrich als Folgezeichen zulässig. 

Fehlerkurztext: keine Änderung 

Fehlerlangtext: keine Änderung 

Als Einsatztermin für das geänderte Kernprüfprogramm wird der 01.12.2014 festgelegt. 
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